
Wachstumschancen-
gesetz – ein kurzer 

Überblick 

Die E-Rechnung für 
Unternehmen ab 

1.1.2025

Das sog. Wachstumschancengesetz (WCG) ist am 28.3.2024 in Kraft getreten. 
Die Änderungen gelten größtenteils rückwirkend ab 2023 bzw. zum 1.1.2024, 
in Teilen aber auch erst ab 1.1.2025 oder später. Einige Steuerentlastungen 
sind zeitlich befristet. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen vor allem 
Unternehmen und Investoren, aber auch Arbeitnehmer und Rentner.

Über gestrichene Maßnahmen und geringere Erhöhungen als zunächst ange-
dacht wurde bereits berichtet. Hieran hat sich nichts geändert. Die Aussagen 
bleiben daher aktuell. Neben der Einführung der E-Rechnung für Unternehmen 
im B2B-Bereich nachfolgend ein kurzer Überblick über weitere wichtige Ände-
rungen:

• Unternehmen können ab 1.1.2024 Geschenke für Geschäftspartner bis zu 
50 € als gewinnmindernde Betriebsausgabe absetzen.

• Der berücksichtigungsfähige Bruttolistenpreis für elektrische Dienstwa-
gen wurde auf 70.000 € erhöht.

• Die bereits ausgelaufene Befristung der degressiven AfA auf bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde für Anschaffungen zwi-
schen dem 1.4.2024 und 31.12.2024 wieder eingeführt, max. jedoch den 
zweifachen Wert der linearen AfA bzw. 20 %.

• Kleinunternehmer brauchen i.d.R. ab 2024 keine Umsatzsteuererklärung 
abzugeben

• Die Schwelle für die Abgabeverpflichtung einer Umsatzsteuervoranmel-
dung wird ab 2025 erhöht auf 2.000 €.

• Die Möglichkeit zur Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten wird ab 
2024 auf 800.000 € erhöht.

• Die Schwellenwerte zur Buchführungspflicht werden ebenfalls auf 
800.000 € Umsatz bzw. 80.000 € Gewinn für Gewerbebetriebe sowie Land- 
und Forstwirtschaft für Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023 angeho-
ben.

• Ferner gibt es Änderungen im Körperschaftsteuer- und Umwandlungssteu-
ergesetz.

Die Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte erhöht sich ab 2024 auf 
1.000 € und der Pauschbetrag für Berufskraftfahrer auf 9 €/Tag. Die Rentenbe-
steuerung wird für neue Rentenjahrgänge um 0,5 % reduziert und der Alters-
entlastungsbetrag entsprechend angepasst. Bei Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben sind jetzt auch Investitionskosten förderfähig.

Eine der kommenden Veröffentlichungen wird sich den Änderungen im Bereich 
der Erbschaftsteuer für beschränkt Steuerpflichtige widmen, ebenso wie dem 
digitalen Zuwendungsempfängerregister.

In Deutschland wird die Ausstellung elektronischer Rechnungen im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B) zukünftig verpflichtend. Diese 
Änderung ist Teil des sog. Wachstumschancengesetzes, welches am 22.3.2024 
die letzte parlamentarische Hürde genommen hat.

Betroffen sind Lieferungen und Leistungen zwischen Unternehmen, wenn 
beide in Deutschland ansässig sind. Die Ansässigkeit wird definiert durch Sitz, 
Geschäftsleitung oder Betriebsstätte im Inland. Bei der inländischen 
Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens muss im Inland ein Teil der 
Umsätze von der Betriebsstätte aus realisiert werden. Bei Unsicherheiten 
empfiehlt es sich, steuerlichen Rat einzuholen.
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Eine E-Rechnung ist eine in einem speziellen Format ausgestellte, übermit-
telte und empfangene Rechnung, die eine automatische Verarbeitung ermög-
licht. Das Format muss einer EU-Norm entsprechen. Ausnahmen für 
bestimmte Formate können gemacht werden, sofern die erforderlichen Anga-
ben in maschinenlesbarer Form vorliegen. Zu den zulässigen Formaten 
gehören beispielsweise XRechnung als rein maschinenlesbares Format und 
ZUGFeRD als hybrides Format, welches eine Kombination aus maschinenles-
baren Daten und einer für das menschliche Auge lesbaren PDF-Rechnung 
darstellt. Das teilweise bereits von Unternehmen genutzte EDI-Verfahren 
bleibt zulässig, könnte jedoch künftig Anpassungen erfordern.

Achtung: Eine reine PDF-Rechnung ist ab 1.1.2025 keine elektronische 
Rechnung mehr, sondern eine „sonstige Rechnung“.

Sämtliche Unternehmen ohne Ausnahme müssen ab 1.1.2025 in der Lage 
sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Nach derzeitigem Kenntniss-
tand betrifft dies z.B. auch Vermieter, Ärzte und PV-Anlagenbetreiber. Es 
sind noch nicht sämtliche Einzelfragen geklärt, evtl. gibt es noch einen 
weiteren Zeitaufschub. Es wird noch eine Klarstellung des Bundesfinanzmi-
nisteriums (BMF) erwartet.

Ebenfalls ist der Versand von E-Rechnungen grundsätzlich für sämtliche 
Unternehmen verpflichtend. Hierbei gibt es Übergangsregelungen, die wie 
folgt aussehen:

• Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz > 800.000 € im B2B-Bereich 
müssen ab 1.1.2027 E-Rechnungen versenden. Bis 31.12.2026 dürfen 
es noch „sonstige Rechnungen“ sein, z.B. Papierrechnung, PDF-Rech-
nung.

• Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz < 800.000 € im B2B-Bereich 
dürfen bis 31.12.2027 noch „sonstige Rechnungen“ versenden.

• Ab 1.1.2028 müssen alle Unternehmen im B2B-Bereich E-Rechnungen 
auch versenden können.

Wer zwischen dem 1.1.2025 und dem 31.12.2027 noch keine E-Rechnung 
nutzt, aber ein anderes digitales Format wie z.B. die Rechnung im PDF-
Format versendet, benötigt die Zustimmung des Empfängers.

Keine E-Rechnungspflicht gibt es im B2B-Bereich grundsätzlich für nicht 
steuerbare oder steuerfreie Lieferungen und Leistungen, Kleinbetragsrech-
nungen unter 250 € und Fahrausweise. Für das Privatkundengeschäft (B2C) 
ist derzeit keine E-Rechnungspflicht geplant.

Wer seiner Verpflichtung zur Teilnahme am E-Rechnungsverkehr nicht wie 
vorgeschrieben oder zu spät nachkommt, riskiert unter Umständen steuerli-
che Nachteile und auch Bußgelder von bis zu 5.000 €.
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